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A. Prüfungsauftrag

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11. Dezember 2024 der 

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Solingen

(nachfolgend >BSW< oder >Gesellschaft<)

sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 gewählt worden. Die

Geschäftsführung hat uns daraufhin den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum

31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht nach

§§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als

kleine Kapitalgesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß

§§ 316 ff. HGB. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftprüfer erfolgt

aufgrund des § 26 des Gesellschaftsvertrags. Dieser sieht die Aufstellung des

Jahresabschlusses nach den Regelungen für große Kapitalgesellschaften vor. 

Der Prüfungsauftrag ist dahingehend erweitert worden, dass auch die Ordnungsmäßigkeit

der Geschäftsführung nach § 53 HGrG geprüft wird.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung unterrichtet dieser Prüfungsbericht, der nach

den Grundsätzen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW)

Prüfungsstandard 450 n. F. (10.2021) erstellt wurde. Der Prüfungsbericht richtet sich an

das geprüfte Unternehmen.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis

zu Dritten - die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen,

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Stand 1. Januar 2024)

maßgebend, die diesem Bericht als Anlage 8 beigefügt sind.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Folgende Kernaussagen des Lageberichts sind aus unserer Sicht hervorzuheben:

Die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH wurde im

Dezember 2018 durch die drei Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid

(Gesellschafter) ab 2019 mit der Erbringung der Strukturförderung in der Teilregion

>Bergisches Städtedreieck< betraut. 

Durch eine Neubewertung des Themenkomplexes >Betrauungsakt" seitens der EU und

den darauf folgenden Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11. Dezember 2024

vollzieht die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 erstmalig den Wechsel von einem

Betrauungsaktverfahren zu einem Zuwendungsbescheidverfahren. Dies hat bereits

Auswirkungen auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024, da die bisher

notwendige Abgrenzung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse

(DAWI/Nicht DAWI-Leistungen) damit entfallen kann.

Die Gesellschafter haben die Arbeit des Unternehmens im Rahmen der vereinbarten

Beiträge unterstützt. Von den Gesellschaftern wurden für 2024 insgesamt

EUR 1.519.700,00 an Zuschüssen und Einlagen gezahlt. 

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 43.850,50 (Vj. EUR 28.696,84), eine Verminderung

des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen in Höhe von EUR 35,88  und die

sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von EUR 902.455,30 (Vj. EUR 808.499,87)

ergeben im Jahr 2024 einen Gesamtbetrag in Höhe von EUR 946.269,92. Davon wurden

EUR 1.313.263,78 (Vj. EUR 1.309.369,57) für Personalaufwendungen, EUR 49.203,88

(Vj. EUR 13.114,07) für Abschreibungen, EUR 611.023,51 (Vj EUR 459.510,18) für

sonstige betriebliche Aufwendungen, EUR 18.274,85 (Vj. EUR 18.274,85) für

Abschreibungen auf Finanzanlagen und EUR 238,00 (Vj. EUR 456,17) für sonstige

Steuern verausgabt. 
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Im Ergebnis der Geschäftstätigkeit ergab sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von

EUR 1.045.734,10 (Vj. EUR 987.743,05). Der ausgewiesene Fehlbetrag wird durch eine

Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen, so dass ein Bilanzgewinn von EUR 0,00

ausgewiesen wird. Das von den Gesellschaftern gezeichnete Eigenkapital betrug

EUR 50.100,00.

Aufgrund des spezifischen Geschäftszwecks der Gesellschaft lag und liegt keine

Gewinnerzielungsabsicht vor, eine Vorsteuerabzugsberechtigung für das Kerngeschäft

besteht nicht. Einzelne, buchhalterisch abgegrenzte Bereiche, so beispielsweise die

Messeauftritte, wurden allerdings mit Vorsteuer geführt.

Unter den Finanzanlagen wird eine Beteiligung an der Neue Effizienz gGmbH mit Sitz in

Wuppertal ausgewiesen. Die Beteiligungsquote beträgt 6,25% (EUR 1.562). Zum

31. Dezember 2024 wird das Stammkapital mit EUR 25.000,00, die Kapitalrücklage mit

EUR 2.816.905,63, ein Verlustvortrag von EUR 2.577.634,24 und ein Jahresfehlbetrag von

EUR 204.175,95 ausgewiesen. Auf Grundlage von § 14 des Gesellschaftsvertrags wird

der Kapitalbedarf der Gesellschaft durch Zuzahlungen im Sinne von § 272 Abs. 2 Nr. 4

HGB gedeckt.

Zu den Kernaussagen des Prognose-, Risiko- und Chancenberichts geben wir
folgende Erläuterungen:

In inhaltlicher Hinsicht standen auch im Geschäftsjahr 2024 die weitere Umsetzung des

Regionalen Strukturprogramms, der Aufbau der Clusteraktivitäten im Bereich der

Wirtschaftsentwicklung, Transformationsstrategien für Regionen der Fahrzeug- und

Zuliefererindustrie, der Aufbau der arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten der

Regionalagentur, die Ausweitung der überregionalen Kooperationen sowie die

Stabilisierung der touristischen Maßnahmen im Mittelpunkt der Aktivitäten. Daneben

wurden Veranstaltungen und Messeauftritte durchgeführt sowie die Zusammenarbeit

innerhalb des Städtedreiecks durch die Weiterentwicklung und Etablierung regionaler

Netzwerke vertieft. 
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Beispielhaft werden seitens der Gesellschaft folgende Aktivitäten hervorgehoben: 

Die im Jahr 2024 erfolgreich laufenden Großprojekte "Bergisches Hochwasserwarnsystem

4.0" und "FAB.Region Bergisches Städtedreieck" sowie die erfolgreiche Fortführung der

Netzwerkaktivitäten in den Bereichen Maschinenbau und Automotive führen durch die

demonstrierte Zukunftsfähigkeit zu einer landes- und bundesweiten Sichtbarkeit des

Bergischen Städtedreiecks. 

Die erfolgreiche Bewerbung der Gesellschaft um den Status "Modellregion Cyber-Security

in NRW" ist laut der Geschäftsführung der BSW ebenfalls hervorzuheben.

Im Rahmen des Risikomanagements wurde nach Entscheidung durch die

Geschäftsführung auf Grundlage der Gesellschafterbeschlüsse ein umfassendes

Berichtswesen auf Basis eines E-Rechnungs-Systems (DATEV) im Jahr 2020 bei der

Gesellschaft eingeführt. Das Berichtswesen umfasst eine monatliche

Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), einen monatlichen Betriebsabrechnungsbogen

(BAB) mit einem Soll-Ist-Vergleich und eine monatliche Liquiditätsplanung. Darüber hinaus

wird quartalsweise noch ein Kennzahlenbericht mit einer Gesamthochrechnung für das

Quartal und eine Jahresprognose erstellt und den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt. 

Ergänzend dazu wird halbjährlich ein Fördermittelbericht für mehrjährige Förderprojekte

erzeugt.

Zur Finanzierung von erforderlichen Eigenanteilen in den verschiedenen Projekten sind

Drittmittel zu vereinnahmen, bei denen Zahlungsverzögerungen nicht auszuschließen sind.

Weiterhin gilt, dass sich Risiken aus eventuellen Rückforderungen nicht

bewilligungskonform eingesetzter Fördermittel ergeben könnten. Dieses Risiko soll auch

künftig durch das Vorhalten einschlägiger personeller Kapazitäten und Kompetenzen

sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Bewilligungsbehörden gering gehalten werden. 

Im Jahr 2023 zeigte sich die Verletzbarkeit der Gesellschaft durch Cyber-Angriffe. Die

Geschäftsführung empfiehlt, für solche Fälle zukünftig eine eigene Budgetposition im

Wirtschaftsplan zu bilden, um den Bedarf an Fachdienstleistern auch zukünftig finanzieren

zu können. 
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Zusammenfassende Beurteilung

Zusammenfassend stellen wir fest, dass der Geschäftsverlauf und die Lage des

Unternehmens von der Geschäftsführung im Jahresabschluss und dem Lagebericht nach

unserer Auffassung zutreffend dargestellt und beurteilt werden. Die Darstellung der

voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei

denen Beurteilungsspielräume gegeben sind. Nach unserer Auffassung ist diese

Darstellung insgesamt plausibel und zutreffend.
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C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden

uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

>Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Solingen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bergische Struktur- und

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Solingen, - bestehend aus der Bilanz

zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang,

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -

geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bergische Struktur- und

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Solingen, für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen

Erkenntnisse

÷ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen

Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und

Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer

Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum

31. Dezember 2024 und

÷ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von

der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser
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Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den

deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des

Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften

und Grundsätzen ist im Abschnitt >Verantwortung des Abschlussprüfers für die

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts< unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und
den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des

Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die
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Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen

falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen

der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür

verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der

Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung,

Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die

Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende

geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der

Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk

zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
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Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie

dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche

falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen

Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen,

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren

eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

÷ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von

dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie

erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine

aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche

Darstellungen nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine

aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht

aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken,

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende

Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten

können.

÷ erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des

Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die

Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen,

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser
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Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

÷ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der

von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und

damit zusammenhängenden Angaben.

÷ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den

gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der

erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die

bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung

der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir

verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls

diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage

der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können

jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit

nicht mehr fortführen kann.

÷ beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses

insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die

zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass

der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft vermittelt.

÷ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss,

seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der

Lage der Gesellschaft.

÷ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern
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dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf

Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei

insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen

Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und

beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben

aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den

zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den

zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame

Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen

Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.<
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren der Jahresabschluss unter Einbeziehung der

Buchführung und der Lagebericht der Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungs-

gesellschaft mbH für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr. Der

Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen

Handelsgesetzbuchs in der zum Bilanzstichtag gültigen Fassung in Verbindung mit den

einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) oder sonstiger maßgeblicher

Rechnungslegungsgrundsätze erstellt worden.

Die Prüfung erfolgt aufgrund einer entsprechenden Regelung im Gesellschaftsvertrag.

Hinsichtlich der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die

dazu eingerichteten Kontrollen sowie hinsichtlich der Verantwortung des Abschlussprüfers

für die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts verweisen wir auf die

Ausführungen im Bestätigungsvermerk, der im Abschnitt C wiedergegeben ist.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB erstreckt sich unsere Prüfung nicht darauf festzustellen, ob

der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit

der Geschäftsführung zugesichert werden können.

II. Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Prüfung nach §§ 316 ff. HGB und den vom IDW festgestellten

Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung ausgerichtet. Ziel unseres

risikoorientierten Prüfungsansatzes ist es, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob

der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist. Den

Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
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Unsere Prüfungsplanung basiert auf dem Verständnis für das Unternehmen sowie dessen

Umfeld, einschließlich des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und der

hieraus identifizierten und beurteilten Risiken wesentlicher falscher Angaben im

Jahresabschluss und dem Lagebericht.

Vor diesem Hintergrund haben wir folgende Prüfungsschwerpunkte auf Basis unserer

Risikoeinschätzung festgelegt:

" Überprüfung der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,

" bilanzielle Behandlung (Ausweis und Abgrenzung) der Gesellschafterbeiträge,

" weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Das Prüfungsteam wählten wir im Rahmen unserer Prüfungsplanung aus. Zudem

bestimmten wir die Strategie und den zeitlichen Ablauf der Prüfung, so dass sich ein

strukturierter risikoorientierter Prüfungsplan ergeben hat.

Die Gesellschaft verfügt über ein an die geringe Anzahl und Komplexität der

Geschäftsvorfälle angepasstes internes Kontrollsystem. Im Rahmen der Prüfung haben

wir ein ausreichendes Verständnis für die Prozesse und den Umgang der

Unternehmensleitung mit Risiken entwickelt.

Wir haben unsere Prüfungsurteile im Wesentlichen auf aussagebezogene

Prüfungshandlungen (analytische und Einzelfallprüfungen) gestützt. Die

Prüfungshandlungen erfolgten in Stichproben und umfassten u. a. folgende

Prüfungshandlungen: 

÷ Besprechung mit der Geschäftsführung über laufende und mit den Gesellschaftern

abgestimmte geplante Projekte sowie die mit den Gesellschaftern abgestimmte

Wirtschaftsplanung 2025 und Durchsicht aller Gesellschafterprotokolle des

Geschäftsjahrs im Hinblick auf die Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

÷ Einholung und Beurteilung von Bestätigungen der Kreditinstitute.

÷ Einholung und Beurteilung von Rechtsanwaltsbestätigungen.
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" Die übrigen Vermögens- und Schuldposten prüften wir anhand der Sach- und

Personenkonten der Buchhaltung nebst Belegen und Inventaren sowie verschiedener

von der Gesellschaft erstellter Abschlussunterlagen (u. a. erläuternde

Zusammenstellung zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses).

Analytische Prüfungshandlungen haben wir in Form von Vorjahresvergleichen einzelner

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen.

Im Lagebericht haben wir geprüft, ob insbesondere die Aussagen über den

Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und der Lage sowie die

Angaben zu den bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren mit dem

Jahresabschluss in Einklang stehen. Die zukunftsorientierten Angaben haben wir unter

Beachtung der angewandten Methoden, nebst Datenerfassung und -aufbereitung auf

Plausibilität geprüft.

Die Beurteilung unserer Prüfungsergebnisse bildete die Grundlage für unser Prüfungsurteil

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht, auf dessen Basis wir den

Bestätigungsvermerk erteilt haben. Dieser ist neben dem Prüfungsbericht Bestandteil

unserer Berichterstattung.

Alle von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns von der Geschäftsführung

und den von ihr benannten Mitarbeitern erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die

Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts schriftlich

bestätigt.
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren

Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung sowie den ergänzenden Bestimmungen des

Gesellschaftsvertrags.

Die aus den weiteren von uns geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind

ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet.

Jahresabschluss

Aufgrund der Rechtsform ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, einen Jahresabschluss zu

erstellen, der im Grundsatz die für Kapitalgesellschaften vergleichbarer Größe

entsprechenden Anforderungen an den Jahresabschluss erfüllt. Davon unabhängig hat die

Gesellschaft aufgrund gesellschaftsvertraglicher Vereinbarungen einen solchen

Jahresabschluss erstellt und damit auch im Anhang jene Angaben gemacht, die zur

Vermittlung  eines  den  tatsächlichen  Verhältnissen  entsprechenden  Bildes  der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind.

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den für die

Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung und größenabhängiger Regelungen sowie den

ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der

Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen der Gesellschaft abgeleitet. Die

Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet. Die deutschen

handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung

sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.
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Der von uns geprüfte und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk vom 17. Mai 2024

versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde in der

Gesellschafterversammlung vom 11. Dezember 2024 festgestellt.

Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen

Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von

der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung sind nach unserer Auffassung zutreffend im Lagebericht dargestellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und

Verlustrechnung und Anhang, vermittelt nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der

Prüfung gewonnenen Erkenntnisse insgesamt unter Beachtung der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundsätze sind im Anhang (Anlage 3 zu diesem Bericht) zutreffend

dargestellt. Von bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten hat die

Gesellschaft in angemessener Weise Gebrauch gemacht. Die Ermessensspielräume

wurden von der Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ausgenutzt.

Die Gesellschaft ist ein Zuschussbetrieb. Durch Einlagenzusagen der Gesellschafter ist

der Bestand der Gesellschaft voraussichtlich bis zum Jahr 2027 gesichert. Daher erfolgt

die Bilanzierung unter Anwendung der Going-Concern-Grundsätze. 
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F. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Rahmen der Analyse und Erläuterungen des Jahresabschlusses wurden

Rundungsdifferenzen, die sich aufgrund der Darstellung in TEUR ergeben, nicht korrigiert.

I. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft in einer nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten

gegliederten Übersicht stellt sich wie folgt dar:

2024 2023 +/-
TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 44 100,0 29 100,0 15 52

Betriebsleistung 44 100,0 29 100,0 15 52

Aufwendungen für
bezogene Leistungen 0 0,0 -24 -82,8 24 100

Rohergebnis 44 100,0 5 17,2 39 >100

Personalaufwand -1.314 -2.986,4 -1.310 -4.517,2 -4 0

sonstige betriebliche
Aufwendungen -611 -1.388,6 -460 -1.586,2 -151 -33

Betriebliche
Aufwendungen -1.925 -4.375,0 -1.770 -6.103,4 -155 -9

Zwischensumme -1.881 -4.275,0 -1.765 -6.086,2 -116 -7

sonstige betriebliche
Erträge 902 2.050,0 808 2.786,2 94 12

Betriebsergebnis vor
Abschreibungen
(EBITDA) -979 -2.225,0 -957 -3.300,0 -22 -2

Abschreibungen -49 -111,4 -13 -44,8 -36 <-100

Betriebsergebnis -1.028 -2.336,4 -970 -3.344,8 -58 -6

Abschreibungen auf
Finanzanlagen -18 -40,9 -18 -62,1 0 0

Ergebnis vor
Ertragsteuern -1.046 -2.377,3 -988 -3.406,9 -58 -6

Jahresergebnis -1.046 -2.377,3 -988 -3.406,9 -58 -6

- 17 -
Elektronisches Exemplar



Die Finanzierung aller Aufwendungen der Gesellschaft erfolgt großteils durch öffentliche

Zuschüsse und die Einzahlungen durch die Gesellschafter. Die Umsatzerlöse und

sonstigen betrieblichen Erträge betrugen im Berichtszeitraum insgesamt TEUR 946

(Vj. TEUR 837), darin enthalten sind die öffentlichen Zuschüsse in Höhe von TEUR 411

(Vj. TEUR 264).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten unter anderem Aufwendungen für

Mieten in Höhe von TEUR 100 (Vj. TEUR 90), Aufwendungen für Hard- und Software in

Höhe von TEUR 115 (Vj. TEUR 71), sowie Aufwendungen für laufende Projektkosten im

Bereich der Strukturplanung des Bergischen Städtedreiecks in Höhe von TEUR 22

(Vj. TEUR 7). 

Im Ergebnis erzielt die Gesellschaft einen Verlust in Höhe von TEUR 1.046

(Vj. TEUR 988), der jedoch gemäß Gesellschaftszweck durch eine Einlage in die

Kapitalrücklage und eine entsprechende Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen

wird.
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II. Vermögenslage

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem

langfristig (Restlaufzeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen

zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen-

bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb eines Jahres fällige Beträge dem

kurzfristigen Fremdkapital zugeordnet werden, Beträge mit Restlaufzeiten zwischen einem

und fünf Jahren dem mittelfristigen Fremdkapital sowie Beträge mit Restlaufzeiten größer

als fünf Jahre dem langfristigen Fremdkapital.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich danach wie folgt dar:

Vermögensstruktur
2024 2023 +/-

TEUR % TEUR % TEUR %

Langfristig gebundenes
Vermögen

Immaterielle
Vermögensgegenstände 23 1,1 2 0,2 21 >100

Sachanlagen 26 1,2 4 0,2 22 >100

Finanzanlagen 2 0,1 2 0,1 0 0

51 2,4 8 0,5 43 >100

Kurzfristig gebundenes
Vermögen

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 6 0,3 0 0,0 6 0

sonstige
Vermögensgegenstände 28 1,3 223 13,0 -195 -87

Aktive
Rechnungsabgrenzungsposten 43 2,0 48 2,8 -5 -10

77 3,6 271 15,8 -194 -72

Liquide Mittel 2.006 94,0 1.433 83,7 573 40

Gesamtvermögen 2.134 100,0 1.712 100,0 422 25
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Kapitalstruktur
2024 2023 +/-

TEUR % TEUR % TEUR %

Bilanzanalytisches
Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 50 2,3 50 2,9 0 0

50 2,3 50 2,9 0 0

Mittelfristiges Fremdkapital

Sonderposten für Zuwendungen 49 2,3 7 0,4 42 >100

49 2,3 7 0,4 42 >100

Kurzfristiges Fremdkapital

sonstige Rückstellungen 52 2,4 72 4,2 -20 -28

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 37 1,7 25 1,5 12 48

sonstige Verbindlichkeiten 1.919 90,0 1.531 89,4 388 25

Passive
Rechnungsabgrenzungsposten 27 1,3 27 1,6 0 0

2.035 95,4 1.655 96,7 380 23

Gesamtkapital 2.134 100,0 1.712 100,0 422 25
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Erläuterung der Vermögenslage

Zu einzelnen Posten der Vermögenslage geben wir folgende ergänzende Erläuterungen:

Die liquiden Mittel enthalten mit TEUR 2.006 (Vj. TEUR 1.433) im Wesentlichen

Bankguthaben. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf nicht verausgabte Projektzuschüsse

zurück zu führen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit TEUR 21 (Vj. TEUR 27) Rückstellungen für

Personalkosten, mit TEUR 6 (Vj. TEUR 4) Rückstellungen für

Aufbewahrungsverpflichtungen und mit TEUR 17 (Vj. TEUR 19) die Kosten für die

Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2024.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten mit TEUR 1.858 (Vj. TEUR 1.475)

Verbindlichkeiten aus nicht verwendeten Zuschüssen. 
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III. Finanzlage

Kapitalflussrechnung
In der Kapitalflussrechnung sind die Zahlungsströme nach den Cashflows für die Bereiche

der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit

gesondert dargestellt. Die Ermittlung erfolgt unter Anwendung des Deutschen

Rechnungslegungs-Standards Nr. 21 (DRS 21).

2024 2023
Ver-

änderung
TEUR TEUR TEUR

Periodenergebnis -1.046 -988 -58

+ Abschreibungen auf Gegenstände des
Anlagevermögens 67 31 36

- / + Abnahme/Zunahme der Rückstellungen -20 8 -28

+ / - Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die
nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind 195 -102 297

+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen
sind 441 716 -275

= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -363 -335 -28

- Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen -69 -4 -65

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle
Anlagevermögen -23 -2 -21

- Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen -18 -18 0

= Cashflow aus Investitionstätigkeit -110 -24 -86

+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
(Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile, etc.) 1.046 988 58

= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 1.046 988 58

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -363 -335 -28

- 22 -

Elektronisches Exemplar



2024 2023
Ver-

änderung
TEUR TEUR TEUR

Cashflow aus Investitionstätigkeit -110 -24 -86

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 1.046 988 58

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel-
bestandes 573 629 -56

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 1.433 804 629

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2.006 1.433 573

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds am
Ende der Periode

Zahlungsmittel 2.006 1.433 573

2.006 1.433 573

Insgesamt wird der Verlust aus dem Geschäftsjahr in Höhe von TEUR 1.046

(Vj. TEUR 988) durch die Verrechnung mit der Kapitalrücklage wieder ausgeglichen.
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G. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Feststellungen nach § 53 HGrG

Die im Gesetz und in dem IDW Prüfungsstandard PS 720 geforderten Angaben zur

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen

Verhältnisse haben wir in der Anlage 7 zusammengestellt.

Nach unserer Beurteilung wurden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in

Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den

Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für die

Geschäftsführung geführt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an

der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserer Beurteilung keinen

Anlass zu Beanstandungen ergeben.
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H. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des

Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 der

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungs GmbH, Solingen, erstatten wir in

Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW

PS 450 n.F.(10.2021)).

Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt C wiedergegeben.

Eine Verwendung unseres Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts

bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des

Jahresabschlusses und des Lageberichts der Bergische Struktur- und Wirtschaftsförder-

ungsgesellschaft mbH, Solingen, zum 31. Dezember 2024 in einer von der bestätigten

Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern

hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf

§ 328 HGB wird verwiesen.

Wuppertal, den 16. Mai 2025

HLB TREUMERKUR GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Dipl-Ök. Burkhard Berg Dipl.-Oec. Andreas F. Wildoer

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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ANLAGEN
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Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
 
Bergische Struktur- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Stöcken 19
42651 Solingen

Amtsgericht Wuppertal
HRB 20689
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Anlage 1
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungs GmbH, Solingen

AKTIVA

31.12.2024
EUR

31.12.2023
EUR

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten 6.631,00 2.524,00

2. geleistete Anzahlungen 16.112,30 0,00
22.743,30 2.524,00

II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 26.034,00 4.387,00

III. Finanzanlagen
Beteiligungen 1.562,00 1.562,00

50.339,30 8.473,00
B. Umlaufvermögen

I. Vorräte
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 35,88

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen 6.295,10 0,00
sonstige Vermögensgegenstände 28.298,23 222.838,79

III. Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 2.005.922,92 1.433.439,74

2.040.516,25 1.656.314,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42.890,11 47.662,34

2.133.745,66 1.712.449,75
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Anlage 1
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungs GmbH, Solingen

PASSIVA

31.12.2024
EUR

31.12.2023
EUR

A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 50.100,00 50.100,00

B. Sonderposten für Zuwendungen 48.777,00 6.911,00
C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 52.000,00 71.500,00
D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 36.701,55 25.330,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 

EUR 36.701,55 (Vorjahr: EUR 25.330,75)
2. sonstige Verbindlichkeiten 1.919.167,11 1.531.544,97

- davon aus Steuern: EUR 25.487,47
(Vorjahr: EUR 28.149,11)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 
EUR 2.018,25 (Vorjahr: EUR 2.262,03)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 
EUR 1.919.167,11 (Vorjahr: EUR 1.531.544,97)

1.955.868,66 1.556.875,72
E. Rechnungsabgrenzungsposten 27.000,00 27.063,03

2.133.745,66 1.712.449,75
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Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungs GmbH, Solingen

2024
EUR

2023
EUR

1. Umsatzerlöse 43.850,50 28.696,84
2. Erhöhung oder Verminderung

des Bestands an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen -35,88 -161,07

3. sonstige betriebliche Erträge 902.455,30 808.499,87
4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für bezogene
Leistungen 0,00 -24.000,00

0,00 -24.000,00
5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -1.077.580,95 -1.082.951,71
b) soziale Abgaben und

Aufwendungen für
Altersversorgung und für
Unterstützung -235.682,83 -226.417,86
- davon für Altersversorgung: 

EUR 5.333,83
(Vorjahr: EUR 4.699,62)

-1.313.263,78 -1.309.369,57
6. Abschreibungen

a) Abschreibungen auf
immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und
Sachanlagen -49.203,88 -13.114,07

-49.203,88 -13.114,07
7. sonstige betriebliche

Aufwendungen -611.023,51 -459.510,18
8. Betriebsergebnis -1.027.221,25 -968.958,18
9. Abschreibungen auf

Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des
Umlaufvermögens -18.274,85 -18.274,85

10. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen 0,00 -53,85

11. Ergebnis nach Steuern -1.045.496,10 -987.286,88
12. sonstige Steuern -238,00 -456,17
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -1.045.734,10 -987.743,05
14. Entnahmen aus der

Kapitalrücklage 1.045.734,10 987.743,05
15. Bilanzgewinn/-verlust 0,00 0,00
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Entwicklung des Anlagevermögens 

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungs GmbH, Solingen

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
01.01.2024 Zugänge Abgänge 31.12.2024

EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 21.082,68 6.426,00 -10.262,14 17.246,54

2. geleistete Anzahlungen 0,00 16.112,30 0,00 16.112,30
21.082,68 22.538,30 -10.262,14 33.358,84

II. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 126.055,34 68.652,88 -58.369,75 136.338,47

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 48.345,62 18.274,85 0,00 66.620,47
195.483,64 109.466,03 -68.631,89 236.317,78
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Anlage 3a

AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE
01.01.2024 Zugänge Abgänge 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

18.558,68 2.315,00 -10.258,14 10.615,54 6.631,00 2.524,00

0,00 0,00 0,00 0,00 16.112,30 0,00
18.558,68 2.315,00 -10.258,14 10.615,54 22.743,30 2.524,00

121.668,34 46.888,88 -58.252,75 110.304,47 26.034,00 4.387,00

46.783,62 18.274,85 0,00 65.058,47 1.562,00 1.562,00
187.010,64 67.478,73 -68.510,89 185.978,48 50.339,30 8.473,00
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Solingen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bergische Struktur- und

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Solingen, - bestehend aus der Bilanz

zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang,

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -

geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bergische Struktur- und

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Solingen, für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen

Erkenntnisse

" entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der

Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

" vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser

Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen

gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des
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Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften

und Grundsätzen ist im Abschnitt >Verantwortung des Abschlussprüfers für die

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts< unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des

Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden

handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen

falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen

der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür

verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der

Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die
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Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner

sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die

Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende

geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der

Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk

zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum

Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie

dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche

falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen
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Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen,

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren

eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

" identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen

Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile

zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wird, ist höher als das

Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche

Darstellungen nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen

beinhalten können.

" erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses

relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu

planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem

Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der

Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

" beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von

den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit

zusammenhängenden Angaben.

" ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den

gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der

Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der
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erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die

bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen,

dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss

und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir

ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum

unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die

Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

" beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses

insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die

zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft vermittelt.

" beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der

Gesellschaft.

" führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern

dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis

ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei

insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen

Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen

die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten

Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse

wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame

Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen

Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wuppertal, den 16. Mai 2025

HLB TREUMERKUR GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. Dipl.-Ök. Burkhard Berg Dipl.-Oec. Andreas F. Wildoer

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Elektronisches Exemplar

spech-cepka
ppa. Berg

spech-cepka
Wildoer



Anlage 6
Seite 1

A. Rechtliche Verhältnisse

I. Handelsregister und Gesellschaftsvertrag

Sitz der Gesellschaft ist Solingen. Die Geschäftsleitung befindet sich ebenfalls an

diesem Ort.

Geschäftsanschrift: Stöcken 19

42651 Solingen

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 7. September 2007, zuletzt geändert am

21. Februar 2019.

Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung, Begleitung, Unterstützung und

Umsetzung von Projekten, Prozessen und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer

Bedeutung auf Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

II. Eigenkapital, Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.100,00. Die Gesellschafter sind wie

folgt beteiligt:

Betrag in
EUR %

Stadt Remscheid 9.200 18,36

Stadt Solingen 9.200 18,36

Stadt Wuppertal 9.200 18,36

Stadtsparkasse Remscheid 2.550 5,09

Stadtsparkasse Solingen 3.600 7,19

Stadtsparkasse Wuppertal 8.850 17,66

Industrie- und Handelskammer Wuppertal-
Solingen-Remscheid

7.500 14,97

50.100 100,00

Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.
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III. Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis

Als Geschäftsführer sind bestellt:

÷ Stephan Alexander Vogelskamp, Wülfrath

÷ Uta Schneider, Radebeul (bis zum 31. Dezember 2024) 

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei

Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen

vertreten. 

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Einzelprokura wurde erteilt an:

÷ Dr. Inge Wilhelmina Scholz, Wuppertal

IV. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 16 Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat ist im Berichtsjahr zu vier Sitzungen zusammengetreten.
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B. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Solingen unter der Steuernummer 5128/5822/4255

geführt.

I. Ertragssteuern

Die Gesellschaft übt Dauerverlustgeschäfte i.S.d. § 8 Abs. 7 Nr. 2 KStG aus. Die einzelnen

Tätigkeiten werden in Sparten (begünstigte und nicht begünstigte Dauerverluste) i.S.d. § 8

Abs. 9 KStG aufgeteilt. Derzeit werden drei Sparten ertragsteuerlich erklärt.

Wirtschaftsförderung, Tourismusförderung und begünstigte Dauerverlustbetriebe. Verluste

aus den begünstigten Dauerverlustbetrieben sind vortragsfähig i.S.d. §10d EStG.

II. Umsatzsteuer

Die Unterstützung und Umsetzung der Projekte und Prozesse in unterschiedlichen

Bereichen mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung wird durch städtische Haushalte

und Ausgleichszahlungen der Beteiligten finanziert. Diese Finanzierungsbeiträge werden

umsatzsteuerlich als nicht steuerbar behandelt. Ebenfalls sind öffentliche Zuschüsse nicht

steuerbar. Davon abzugrenzen ist die eigene unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft,

unter anderem im Bereich der Organisation der Messeauftritte und der

Tourismusförderung. Die dabei erzielten Umsätze sind steuerbar und steuerpflichtig. 

III. Steuererklärungen/-bescheide

Die Gesellschaft ist bis 2022 veranlagt. 

IV. Steuerliche Außen-/Sonderprüfungen

Die letzte steuerliche Außenprüfung wurde in 2015 beendet. Geprüft wurden Umsatz-,

Körperschaft- und Gewerbesteuer für die Veranlagungszeiträume 2009 bis 2012. 
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PRÜFUNG DER ORDNUNGSMÄSSIGKEIT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG UND DER 

WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE NACH § 53 HGrG (IDW PS 720) 
 

1.  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie 
individualisierte Offenlegung der Organbezüge 

 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für 
die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus 
schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die 
Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen 
diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

Es existiert eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung vom 25. Juni 2015. Die 
bestehende Geschäftsordnung entspricht nach unseren Feststellungen den Anforderungen 
der Gesellschaft. 
 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und 
wurden Niederschriften hierüber erstellt? 

Der Aufsichtsrat kam im Jahr 2024 regulär insgesamt viermal zusammen. Der Bergische 
Rat tagte zweimal. Die Gesellschafterversammlung tagte zweimal regulär und zweimal 
außerordentlich. Der Beirat führte eine Sitzung alleine durch. Eine gemeinsame Sitzung mit 
dem Aufsichtsrat hat stattgefunden.  

 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 
AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

n/a 
 
d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) 

individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt 
nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger 
Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

Die Vergütung der Geschäftsführung wird detailliert im Anhang des Jahresabschlusses  
angegeben. 
 
 
2.  Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden 
Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und 
Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige 
Überprüfung? 

Nein. Die fachlichen Zuständigkeiten sind in Arbeitsplatzbeschreibungen klar geregelt. 
 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan 
verfahren wird? 

Nein, derartige Feststellungen haben sich nicht ergeben. 
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c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und 
dokumentiert? 

 
Nach unseren Feststellungen und den uns erteilten Auskünften werden Verträge mit Dritten 
nur unter Beachtung des Vier-Augen-Prinzips geschlossen. Im Geschäftsjahr wurde 
weiterhin die Checkliste für Vergabevorgänge nach den Vorgaben des Betrauungsaktes der 
Gesellschafterstädte angewandt. 
 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche 
Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, 
Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte 
ergeben, dass diese nicht eingehalten werden? 

s. unter 2. c) 
 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. 
Grundstücksverwaltung, EDV)? 

Die Vertragsdokumentation erfolgt durch eine Mitarbeiterin mit Hilfe einer Excel-Datei. 
 

 
3.  Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

 

a) Entspricht das Planungswesen 3 auch im Hinblick auf Planungshorizont und 
Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von 
Projekten 3 den Bedürfnissen des Unternehmens? 

Die Gesellschaft erstellt eine fünf-jährige Erfolgsplanung. 
 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Nach Entscheidung durch die Geschäftsführung wurde auf Grundlage der 
Gesellschafterbeschlüsse ein umfassendes Berichtswesen auf Basis eines E-Rechnungs-
Systems (DATEV) im Jahr 2020 bei der Gesellschaft eingeführt. Das Berichtswesen 
umfasst eine monatliche Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), einen monatlichen 
Betriebsabrechnungsbogen (BAB) mit einem Soll-Ist-Vergleich und eine monatliche 
Liquiditätsplanung. Darüber hinaus wird quartalsweise noch ein Kennzahlenbericht mit einer 
Gesamthochrechnung für das Quartal und eine Jahresprognose erstellt und den 
Gesellschaftern zur Verfügung gestellt. Ergänzend dazu wird halbjährlich ein 
Fördermittelbericht für mehrjährige Förderprojekte erzeugt. 

 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und 
den besonderen Anforderungen des Unternehmens? 

Das Rechnungswesen wird extern unter Verwendung von DATEV erstellt und entspricht 
den Anforderungen des Unternehmens. 
 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende 
Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Durch die Geschäftsführung erfolgt eine laufende Liquiditätskontrolle. 
 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben 
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht 
eingehalten worden sind? 

n/a 
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f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? 
Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen 
zeitnah und effektiv eingezogen werden? 

n/a 
 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und 
umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche? 

Das Controlling wird bei der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
mbH sowohl auf Projektebene als auch auf Unternehmensebene durch die Geschäftsleitung 
durchgeführt.  

- Siehe 3 b) 
 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder 
Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine 
wesentliche Beteiligung besteht? 

Die Beteiligung an der Tochtergesellschaft ist nicht wesentlich (6,25%). Überwachung 
erfolgt durch die Geschäftsführung. 
 

 

4.  Risikofrüherkennungssystem 

 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert 
und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig 
erkannt werden können? 

Durch das bestehende Controllingsystem und das Berichtswesen sind alle Entscheider-
Ebenen eingebunden, um bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig zu erkennen. Es 
besteht ein Vier-Augen- und Dokumentations-Prinzip bei sämtlichen Beauftragungs- und 
Zahlungsvorgängen. Die Vorgänge sind transparent und nachvollziehbar dokumentiert. 
Wichtige und notwendige Informationen werden allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. 
 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? 
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt 
werden? 

Ja, keine Anhaltspunkte für Nicht-Durchführung erkennbar. 
 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Keine formale Risikodokumentation aufgrund der überschaubaren Organisationsstruktur. 
Siehe 4 a) 
 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit 
dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen 
abgestimmt und angepasst? 

Ja, durch die Geschäftsführung. 
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5.  Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

Die Beantwortung des Fragenkreises 5 ist nicht erforderlich, weil nicht einschlägig. Auf die 
Wiedergabe der dazugehörigen Fragen wurde daher verzichtet. 
 

 
6.  Interne Revision 

 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne 
Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese 
Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

Eine Interne Revision ist nicht eingerichtet. Die Rechnungsprüfungsämter der Städte 
Wuppertal, Remscheid und Solingen haben das Recht zur Prüfung. Im Berichtszeitraum 
wurde von diesem Recht kein Gebrauch gemacht. 
 
Alle Beauftragungen bzw. Vergaben ab EUR 100 bei der Gesellschaft werden im Rahmen 
von Vermerken oder Checklisten durch die Geschäftsführung oder die Abteilung Zentrale 
Dienste geprüft bzw. frei gegeben. 
 
b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im 

Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von 
Interessenkonflikten? 

n/a 
 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen 
Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich 
miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) 
organisatorisch getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über 
Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

n/a 
 

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer 
abgestimmt? 

n/a 
 

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und 
um welche handelt es sich? 

n/a 
 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der 
internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne 
Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

n/a 
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7.  Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, 
Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des 
Überwachungsorgans 

 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des 
Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und 
Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? 

Im Rahmen unsere Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 
zustimmungspflichtige Geschäfte ohne die erforderliche Zustimmung getätigt wurden. 
 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des 
Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Es besteht die Zustimmung in Form einer Kontokorrentkreditlinie durch die drei 
Stadtsparkassen Wuppertal, Solingen und Remscheid, die EUR 250.000 beträgt. Die 
Liquidität der Gesellschaft war zu jeder Zeit gesichert.  

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger 
Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen 
vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die 
Zustimmungspflicht umgangen wurde. 
 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit 
Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden 
Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Gesetz, 
Geschäftsordnung und Beschlüsse der Gesellschaftsversammlung festgestellt. 
 

 

8.    Durchführung von Investitionen 

 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, 
immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf 
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Die Gesellschaft hat im Prüfungszeitraum gemäß dem Wirtschaftsplan in Hard- und 
Software sowie Büroausstattung investiert. Von Seiten der Gesellschaft werden bei jeder 
Investition Vergleichsangebote eingeholt, daher werden die Investitionen angemessen 
geplant und überwacht. 
 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur 
Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des 
Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder 
Beteiligungen)? 

n/a 
 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend 
überwacht und Abweichungen untersucht? 

Die Gesellschaft erstellt keinen Investitionsplan, was nach unserer Ansicht im Hinblick auf 
die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft vertretbar ist. 
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d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen 
ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

n/a 
 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach 
Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

n/a 
 

 
9.  Vergaberegelungen 

 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. 
VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

Es gelten die Vergaberegeln nach den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung (AnBest-P) gemäß den Vorgaben aus dem Betrauungsakt der Städte 
Remscheid, Solingen und Wuppertal. Verstöße gegen diese Vergaberegeln haben wir im 
Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt. 
 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, 
Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Nach unseren Feststellungen werden Vergleichsangebote eingeholt und dokumentiert. 
 

 
10.  Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Mindestens einmal im Quartal erfolgt eine Berichterstattung an den Aufsichtsrat in einer 
Aufsichtsratssitzung. 
 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Die uns vorgelegten Berichte entsprechen der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft. 
 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und 
zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht 
ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen 
oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

n/a 
 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf 
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

n/a 
 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG 
oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

n/a 
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f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? 
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan 
erörtert? 

Seit Ende 2014 besteht eine D&O Versicherung. Der Selbstbehalt beläuft sich auf 10% des 
Schadens, allerdings höchstens das Eineinhalbfache der festen Geschäftsführer-
Vergütung. Der Selbstbehalt wird von der Gesellschaft für alle Geschäftsführer 
übernommen. 
 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des 
Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem 
Überwachungsorgan offengelegt worden? 

n/a 
 

 
11.  Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Nein. 
 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

n/a 
 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu 
den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der 
Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? 

n/a 
 

 
12.  Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen 
zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen 
Investitionsverpflichtungen finanziert werden? 

Die Gesellschaft finanziert ihre Tätigkeit überwiegend aus Zuschüssen der Gesellschafter. 
Projektbezogen werden Zuschüsse bzw. Drittmittel (aus Fonds des Landes, der EU und 
Projektpartner) eingesetzt. 
 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der 
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

n/a 
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c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich 
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass 
die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet 
wurden? 

Neben den Zuschüssen der Gesellschafter zur Deckung der Betriebskosten der 
Gesellschaft hat das Unternehmen in 2024 öffentliche Gelder aus verschiedenen 
Programmen erhalten. 
 
- projektbezogene Zuschüsse:  TEUR 411 
 
- Gesellschafter:  TEUR 1.520 
 
-  Ausgleichszahlung Personalgestellung: TEUR 213 
 
-  Projektkostenzuschuss:  TEUR 150   
 
Anhaltspunkte für eine Nichtbeachtung von Auflagen und verbundenen Verpflichtungen der 
Mittelgeber haben sich nicht ergeben. 
 

 
13.  Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen 
Eigenkapitalausstattung? 

Nein. 

 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit 
der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Die Frage ist nicht einschlägig. Alle Kosten der Gesellschaft werden entweder durch 
Zuschüsse oder aus eigenen Umsätzen ausgeglichen, so dass die Gewinn- und 
Verlustrechnung im Ergebnis ausgeglichen ist. 
 

 
14.  Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach 
Segmenten/Konzernunternehmen zusammen? 

n/a 
 
 
b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

nein 
 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere 
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den 
Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

n/a 
 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

n/a 
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15.  Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von 
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

s. unter b) 
 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um 
welche Maßnahmen handelt es sich? 

Verluste sind grundsätzlich gesellschaftszweckbedingt. Aus eigenen Umsätzen konnten im 
abgelaufenen Geschäftsjahr rund 4,19% (Vorjahr: 2,91%) aller Betriebskosten gedeckt 
werden. Die Gesellschaft ist daher von Finanzierungszuschüssen (Gesellschafter und 
Dritte) abhängig. 
 

 
16.  Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der 

Ertragslage 

 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage 
des Unternehmens zu verbessern? 

Die Gesellschaft ist um eine restriktive Mittelbewirtschaftung bemüht. Daneben werden die 
erforderlichen Fördervoraussetzungen für Projektaktivitäten angestrebt, um möglichst 
höhere Förderquoten zu erreichen. 
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